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Information zum neuen LFVFG

Agenda

• Das neue LGVFG mit Verwaltungsvorschrift (VwV)

• Was ändert sich? / Neue Fördertatbestände

• Klimaschutz wird besonders gefördert

• Wo finde ich Informationen zur Förderung / 
Ansprechpartner?

• Was muss ich bei der Antragstellung beachten?

• Welche Fristen und Formulare gilt es im Verfahren zu 
beachten?

• Was ändert sich ab 2021?
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Information zum neuen LGVFG

Das neue LGVFG mit 
Verwaltungsvorschrift (VwV)

• Ziel: Verbesserung der Verkehrsverhältnisse auch 
unter Berücksichtigung des Klimaschutzes und der 
Luftreinhaltung

• Finanzierung durch den Bund im Rahmen des 
Entflechtungsgesetz Ende 2019 ausgelaufen

• Land übernimmt die Förderung: 
künftig 320 Mio. € p.a. statt bisher 165 Mio. € 
vorgesehen

• Die neue VwV-LGVFG gilt rückwirkend ab 01.01.2020
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Information zum neuen LGVFG

Was ändert sich?

• Regelfördersatz 50 %, in bestimmten Fällen 75 %, 
z.B. bei §§ 3,13 EKrG, Schaffung Barrierefreiheit, besonderes 
SPNV-Interesse, besonders positiver Beitrag zum Klimaschutz

• Brückenmodernisierung (Ertüchtigung, 
Ersatzneubau), bisher Kommunaler Sanierungsfonds 
Brücken, künftig keine Förderung von reinen Instandsetzungen

• Grds. Zuwendungsfähigkeit von Planungskosten 
(10 % Planungskostenpauschale, nicht bei EKrG, 
15 % für Förderanträge bis 31.12.2021 – „Corona-Bonus“)

• künftig Härtefallregelung bei nicht vorhersehbaren, 
außergewöhnlichen Kostenerhöhungen
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Information zum neuen LGVFG

Neue Fördertatbestände

im Kommunalen Straßenbau (KStB) z.B.:
- bauliche und verkehrstechnische Maßnahmen zur Luftreinhaltung 
(schadstoffmindernde Beläge)

- Maßnahmen der Elektromobilität, z.B. Ladeinfrastruktur
- Wiedervernetzung von Lebensräumen an Straßen, Reduzierung der 
Trennwirkung, z.B. durch Grünbrücken

- Brückenmodernisierung, Beseitigung von Tragfähigkeitsdefiziten
- Umgestaltung des Straßenraums innerorts zugunsten des Rad-

und Fußverkehrs

im Rad- und Fußverkehr (RuF) z.B.
- Radschnellverbindungen
- Wiedervernetzung an Radwegen (z.B. Amphibienleiteinrichtungen)
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Information zum neuen LGVFG

Neue Fördertatbestände

im ÖPNV z.B.
- Grunderneuerung von Schienenverkehrswegen
- Bahnhofsmodernisierung
- Multimodale Knoten, 
- Schnittstellen des Güterverkehrs
- Wiedervernetzung an Schienenverkehrswegen

Mit der neuen VwV wird darüber hinaus erstmals die Zuständigkeit 
für die Förderung von Schienenverkehrswegen an nicht 
bundeseigenen Eisenbahnen, und damit z.B. auch für die o.g. neuen 
ÖPNV-Fördertatbestände, auf die Regierungspräsidien übertragen.
Schienenverkehrsvorhaben an Landes-Bahnen mit Kosten > 50 Mio. 
Euro werden weiterhin über das Bundes-GVFG gefördert.
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Information zum neuen LGVFG

Klimaschutz wird gefördert

LGVFG (vom19. Nov. 2019)
§ 1: Zuwendungen des Landes 

Ziel ist eine nachhaltige und klimafreundliche Mobilität,
unterstützt durch eine bessere Finanzausstattung (320 Mio. € p.a.)

§ 4: Höhe und Umfang der Förderung 

bei Vorhaben, die einen besonders positiven Beitrag zum Klimaschutz 
leisten, ist die Förderung mit bis zu 75 % der zuwendungsfähigen Kosten im 
Wege der Festbetragsfinanzierung möglich

(Quelle: VM B.-W.)
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Information zum neuen LGVFG

Klimaschutz wird gefördert

LGVFG (vom19. Nov. 2019)
§ 2: Förderungsfähige Vorhaben 

Klimafreundlich sind z.B. 

- Busspuren

- dynamische Verkehrsleit-, -steuerungs- und -informationssysteme
sowie Umsteigeparkplätze und andere Einrichtungen zur 
Vernetzung verschiedener Mobilitätsformen bzw. Verringerung des 
motorisierten Individualverkehrs

- verkehrswichtige Maßnahmen der Rad- und Fußverkehrsinfrastruktur



Folie 9

Information zum neuen LGVFG

Klimaschutz wird gefördert

LGVFG (vom19. Nov. 2019)
§ 2: Förderungsfähige Vorhaben 

Klimafreundlich sind z.B. 

- Ausbau SPNV-Stationen / multimodale Knoten zur Vernetzung der 
Mobilitätsformen
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Information zum neuen LGVFG

Wo finde ich Informationen zur Förderung / 
Ansprechpartner?

-> Straßenwesen und Verkehr -> Förderbereich

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Seiten/Startseite.aspx
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Information zum neuen LGVFG

Wo finde ich Informationen zur Förderung / 
Ansprechpartner?

Beispiel: Förderprogramm kommunale Rad- und 
Fußverkehrsinfrastruktur             (RuF)

-> Programm / 

Regelwerk / 

Vordrucke /

Ansprechpartner
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Information zum neuen LGVFG

Wo finde ich Informationen zur Förderung / 
Ansprechpartner?

Beispiel: Förderprogramm kommunale Rad- und 
Fußverkehrsinfrastruktur             (RuF)

-> Regelwerk für Altfälle / Vorlagen
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

• Welche Zuwendungsempfänger gibt es ? 
-> U.a. Gemeinden, Landkreise, Unternehmen, (Teil A Nr. 3 VwV-LGVFG)

• Was soll gefördert werden?  
-> Förderbereich -> Bitte die richtigen Vordrucke benutzen!
bei Gemeinschaftsprojekten ÖPNV / KStB / RuF * sind grds. alle 
betroffenen  Förderprogramme parallel in Anspruch zu nehmen

->  frühzeitig Kontakt / Abstimmung mit RP wegen Zuordnung und Aufteilung   

• Zusätzliche Förderung von EU / Bund / Land außerhalb 
LGVFG möglich -> Beiträge Dritter sind abzusetzen!

• Unterschiedliche Fristen KStB / ÖPNV / RuF
*  ÖPNV – Öffentlicher Personennahverkehr

KStB – Kommunaler Straßenbau
RuF – Rad- und Fußverkehr



Folie 14

Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

• Grds. Eigenanteil mind. 10 % bei ergänzender Förderung  
(Teil A Nr. 4.4.2 VwV-LGVFG)

• Fördersätze i.d.R. 50 % (Teil A Nr. 5.2 VwV-LGVFG)

• 75 % z.B. für Ausbau SPNV-Stationen / multimodale Knoten 
(Teil A Nr. 5.2.2 VwV-LGVFG), 

bei besonders positivem Beitrag zu Klimaschutz 
(Einzelnachweis, Klimamobilitätspläne) (Anlagen 20, 21 zur VwV-LGVFG)

-> erhöhter Fördersatz nur auf Antrag (Teil A Nr. 5.2.3 VwV-LGVFG) 

• 75 % auch für „Besonders klimafreundliche Kleinvorhaben“ 
mit zuwendungsfähigen Investitionskosten von max. 1 Mio. € 
(Anlage 22 zur VwV-LGVFG)
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

• Förderung der Planungskosten als Pauschale: 
10 % der zwf. Investitionskosten! 15 % für Förderanträge bis 31.12.2021
(Teil A Nr. 5.4 VwV-LGVFG)

(Ausnahme: nicht bei EKrG-Maßnahmen)

• Einfache Maßnahmen im KStB
mit zwf. Investitionskosten bei Programmaufnahme < 700.000 € 
(ein Baulast-Träger, keine EKrG-Maßnahme, 
keine Gemeinschafts- oder Mischmaßnahme) 
-> Berechnung der zwf. Investitionskosten auf Grundlage des 
Ausschreibungsergebnisses  (Teil A Nr. 5.2.4 VwV-LGVFG)
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

Förderung nach Pauschalsätzen

• ÖPNV (Anlage 7a zur VwV-LGVFG)

z.B. für P+R-Anlagen, Bus- und Straßenbahnhaltestellen, 
Fahrgastinformationssysteme, Sanitäranlagen etc.

• RuF (Anlage 19 zur VwV-LGVFG)

für Fahrradabstellanlagen (FAA), Fußgängerüberwege (FGÜ), 
Sitzmöbel, Sanitäranlagen etc.
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

• Bagatellgrenzen -> finanzieller Förderschwerpunkt maßgebend, 
falls mehrere Förderbereiche betroffen. Es gelten die zuwendungs-
fähigen Investitionskosten. (Teil A Nr. 4.3.1 VwV-LGVFG)

KStB 100.000 € (Regelfall) (Teil B I. Nr. 2.1.2 VwV-LGVFG)

30.000 € (Lärmschutz, EKrG, 
Luftreinhaltung, Wiedervernetzung)

ÖPNV 100.000 € (Regelfall) (Teil B II. Nr. 3.2.1 VwV-LGVFG)

50.000 € (Schienenanteil EKrG)
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

• Bagatellgrenzen

RuF 50.000 € (Regelfall) (Teil B III Nr. 4.1.2 VwV-LGVFG)

20.000 € (Wegweisung, FGÜ, Zählstellen,
LSA, Randmarkierung außerorts)

10.000 € (FAA, Sitzmöblierung)
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

• Meldetermine für die Anmeldung zur  Programmaufnahme: 
KStB zum 31.10. (Teil B I. Nr. 2.1.5 VwV-LGVFG)

ÖPNV    zum 31.10. (Teil B II. Nr. 3.2.2 VwV-LGVFG)

RuF zum 30.09. (Teil B III. Nr. 4.1.5 VwV-LGVFG) des Vorjahres

Bitte jeweilige Vorgaben zum Umfang der Anmeldeunterlagen beachten! 

• Verkündigung des Programms durch Ministerium für 
Verkehr Baden-Württemberg: 
KStB      zum 01.03. (Teil B I. Nr. 2.1.4 VwV-LGVFG)

ÖPNV    zum 01.03. (Teil B II. Nr. 3.2.3 VwV-LGVFG)

RuF zum 01.03. (Teil B III. Nr. 4.1.4 VwV-LGVFG) des Jahres
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

Unterjährige Programmaufnahme: 
• KStB: in begründeten Einzelfällen nach Zustimmung des VM 

(Teil B I. Nr. 2.1.4 VwV-LGVFG) 

• ÖPNV: bei besonderem Interesse oder besonderer Dringlichkeit 
(Teil B II. Nr. 3.2.3 VwV-LGVFG)

• RuF: RadNETZ, Radwege i.Z.v. Bundes-/Landesstraßen 
in kommunaler Baulast, FAA, FGÜ; und Maßnahmen mit zwf. 
Investitionskosten <100 T€! 
bzw. in begründeten Einzelfällen nach Zustimmung des VM 
(Teil B III. Nr. 4.1.4 VwV-LGVFG)
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Information zum neuen LGVFG

Was muss ich bei der Antragstellung 
beachten?

Regelungen zum Thema Kostensteigerungen:
• zwf. Investitionskosten aus Programmaufnahme + max. 20 % für die 

Genehmigung / Bewilligung möglich (Teil A Nr. 5.2.4 VwV-LGVFG)

• bei Erhöhung der zwf. Investitionskosten während der Umsetzung 
ist neue Härtefallregelung bei Kostensteigerung 50 % gegenüber
Bewilligung möglich (Teil A Nr. 5.3 VwV-LGVFG)
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Information zum neuen LGVFG

Welche Fristen und Formulare gilt es im 
Verfahren zu beachten? 

Fristen im Förderverfahren zu beachten (hier am Bsp. RuF / KStB)

• Programmanmeldung / -aufnahme        -> Frist:     1 Jahr / 3 Jahre

• Förderantrag / Genehmigung                -> Frist:  6 Monate / 1 Jahr

• Bewilligung -> Frist:     1 Jahr / 1 Jahr

• Baubeginn

• Abschlagszahlungen (insgesamt 80 % der Fördersumme) 
Verwendungsnachweis / Erfolgskontrolle (verschiedene Fristen!)

-> Abschluss des Fördervorhabens 



Folie 23

Information zum neuen LGVFG

Welche Fristen und Formulare gilt es im 
Verfahren zu beachten?

• unterschiedliche Formulare 
für Programmaufnahme, Förderantrag, Abschlagszahlung, 
Verwendungsnachweis (siehe Online-Angebot)

• Vorzulegende (Plan-)Unterlagen 
siehe insb. VwV-LGVFG und Vordrucke

• Vorlage Sicherheitsaudit 
zur Programmaufnahme und Genehmigung des Förderantrags sowie 
nach Bauende

• Antrag auf vorzeitigen Baubeginn, 
falls Genehmigung / Bewilligung zeitkritisch

• Beachtung der Mitteilungspflichten 
für Ausschreibungsergebnisse / Baubeginn etc.
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Information zum neuen LGVFG

Was ändert sich ab 2021?

Bündelung der Förderbereiche 
LGVFG in den neuen 
Referaten 45 der Regierungspräsidien

- KStB, RuF, ÖPNV
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Information zum neuen LGVFG

https://rp.baden-wuerttemberg.de/Themen/Wirtschaft/Foerderungen/Seiten/default.aspx

Bei Fragen helfen wir Ihnen gerne weiter 


